
Ihrem Antrag auf Übernahme der Mietrückstände in Höhe von insgesamt                   EUR 

gem. § 22 Abs. 5 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) habe ich stattgegeben. Der 

Betrag wird der Vermieterseite direkt überwiesen.  Bei dieser Hilfe handelt es sich um 

eine als Darlehen gewährte Leistung. 

 

Sofern Leistungen für Unterkunft und Heizung erbracht werden, können auch Schulden 

übernommen werden, soweit dies zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer 

vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist. Sie sollen übernommen werden, wenn dies 

gerechtfertigt und notwendig ist und sonst Wohnungslosigkeit einzutreten droht. Vermögen 

nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 SGB II ist vorrangig einzusetzen. Geldleistungen sollen als Darlehen 

erbracht werden. 

Diese Voraussetzungen waren hier gegeben. 

 

Ich weise Sie darauf hin, dass Sie bei der Beantragung der Übernahme erneuter 

Mietrückstände  aus Mitteln des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch mit einer Ablehnung 

rechnen müssen. Die jetzige Gewährung der Mietentschuldung erfolgt unter der 

Voraussetzung einer Hilfe zur Selbsthilfe. Sie wurden über die Pflichten eines Mieters von 

der bezirklichen Fachstelle, der Sozialen Wohnhilfe, ausführlich beraten.  

 

Sollten Sie erneut mit Ihren Mietzahlungen in Verzug geraten und wiederholt eine fristlose 

Kündigung durch die Vermieterseite ausgesprochen werden, besteht unter Umständen die 

Gefahr, dass trotz Zahlung der Mietschulden diese fristlose Kündigung dann wirksam bleibt 

und damit der Wohnungsverlust unabwendbar droht (§ 569 Abs. 3 Nr.2 BGB  in Verbindung 

mit § 543 BGB).  

 

Gleichzeitig teile ich Ihnen mit, dass ich gemäß § 22 Absatz 4 SGB II auch zukünftig die 

Miete bzw. Ihren Mietanteil direkt an den Vermieter überwiesen werde, um zukünftige 

Mietrückstände zu vermeiden.  

 

Wegen der Rückzahlungsaufforderung erhalten Sie zu gegebener Zeit gesondert Mitteilung. 

 

 


